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Ven,endung:

E Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

! Lüftungsanlage ohne Wärmeruckgewinnung

E Kühlung aus Strom

I Kühlung aus Wärme

Nächstes Fälligkeitsdatum der lnspektion

D [Vlodemisierung

(Anderung / Eru,eiterung)

E Sonstiges (freiwillig)

V

Gültig bis: 21.09.2035

Gebäude

Gebäudetyp

Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude 3

Baujahr Wärmeezeuger

Anzahl der Wohnungen

Gebäudenulzfläche

Emeuerbare Energien

Art der Lüftung 3

Art der Kühlung 3

lnspektionspfl ichtige Klimaanlagen s

Anlass der Ausstellung des

Energieausvr€ises

MrcoVrane[o
GeMudeerErgieberater

Vor den Grashöfun 5t

38162 CremlirEen

Erdgas E

Sfom-Mü

Fensterliillung

tr Schachtlüftung

fl Passive Kühlung

! Gelieferte Kälte

! Neubau

f Vermietung / Verkauf

Hinueise zu den Angaben llberdie enetgetische Qualität des @bäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Enetgiebedarls unter Annahme von standardisierten Randbedingun-

gen oder durch die Aus\,rertung des Energieveörauchs ermittelt u,erden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach dem

öeO, Oie sich in der Regel von den atlgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichsvverte sollen überschlägige Ver-

gleiche ermeElichen (Erläuterungen - slehe Selte 5). Teil des Energieausureises sind die t\rodemisierungsempfehlungen (Seite 4).

!i Der Energieausraeis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Enoqieb€darfs erstellt (Energiebedarfsausu/eis). Die Ergebnisse sind

auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche lnformationen zum Verbrauch sind freiwillig.

D Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Ausrvertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausu,eis). Die ErgeF

nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung BedarfA/erbrauch durch >( Eigenttimer E Aussteller

C Oem Energieausweis sind zusätzliche lnformationen zur energetischen Oualitalt beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinnveise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschließlich der lnformation. Die Angaben im Energieaus\A€is beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben

bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafur gedacht, einen Überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermÖglichen'

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) Unterschrift des Ausstellers

,l)

Datum des angeu,endeten GEG, gegebenenfalls des angelirendeten Andenngsgesetres zum GEG

nur im Falle des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutagen
MeMachangaben rnÖglich
bei WärrEmtren Bauialr der Ubergabestation
l(irnaar{agen oder kontirierfe Ltn:ngs- und l(imaanlagen im Sime des § 74 GEG

Zweihmilienreiheneckhaus

Am Zehnttor 4b

3832'l Denkte

Wohngebärde

1890

2021 Brenm^€rftechnik

2

131,1 m' E nach § 82 GEG aus der Wohnfläche ermittelt

Art:

Anzahl: 0

Hottoenroth Softrarc AG, EneQieber.ler Profesional 12 3'1

Q"r
22.09.2025

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz(GEG) vom 1 16.Okbber2023
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Wesentliche Energieträger für Heizung "

Wesentliche Energieträger für Warmwasser
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ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 

16. Oktober2023

Bercchneter Energiebedarf des GeMudes

Energiebedarf

50

für Wohngebäude

Registriemummer: Nl-2025-005968868 2

Treibhausgasemissionen 65,2 kg COr-Aquivalent /(m,.a)

Endenergiebedarf dieses GeMudes

Ztlt kl ,tr/(rf.a)

D E F

175100 12s 150 >250

t:19,1 ktirh/(nf .a)

Primär€nergiebedarf di66 Gebäud6

0 2252@
I

7525

,"{i"1$":,."#

Endenergiebedarf dieses Gebäudes [Pfl ichtan ga be i n I m mobil iena nzeigen]

Anforderunoen oemäß GEG 2

ftingreneroiebedarf

lst-Wert ?11 kU,W(nf.a) Anftrden Effirl 121,8 kvvh(rf.a)

EneroetiscfE Qualität der Gebärdehülle l-h'

lst-Wert 1,12 W(nf.K) Anforden Usu,ert 0,«i W(rf.K)

SorrErlicherwärfiEsctxjtr(beiNeubaul Eeingehalten

Angaben zur Nutsung emeuerbarcr Energien
Nutsung emeueöarer Energien 3 ! für Heizung E ä:r Wamsser
! Nutrung zur Erf0llung der 65%€E-Regel gemäß § 71 AbsaE I in

Verbindung mit Ab3ats 2 oder 3 cEG
! Erltirlltng d* 65%-EE-Regel dtrctl pauschale Erfijllungsoptimen

nach § 71 Absatz 1,3,4 und 5 in Verbinduu rit § 7t b bis h GEc 3

C Hausübergab€station (WänrEnetr) (§ 71b)
E WänrEpußpe (§ 71c)
! StrorndirektheizurE (§ 71d)
E SolarthemisclE Ariage (§ 71e)
E Heizussanlage fü Biorrasse ods Wasserstofi/{erivate (s 7.tf,g)
E Wärepunpen-Hybridheizung (§ 71h)
! Solarthemie-Hybridheizmg (§ 7'lh)
E Dezentrale, elektisct€ WarrmsserÖereitung (s 71 Absatr S)

-

E ErfifluE der 65o,6-EE-Regel auf Gnndtage einer
Einzelfall nach § 71 Absatr2 GEG AnteitWär-

Art der emoüeöarrn Eneryte Ui[fJu'

F0r Enomiebodarfsborrchnunom yomndetss Vgrfahten
( Vertanren nactr OIN V 18599

E Regelung nactl § 31 GEG ("Modellgebäudeverfahren")

f, Ver"int"ormgm nach § 50 Abs€tr 4 GEG

237,4 kWh/(m'?.a)

Vergleichswerte Endenergie a

n+lnlB lc I o I e I r I G lH
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lässtfürdie Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissenführen
können. lnsbesondere\ €gen standardisierter Randbedingungen erlau-
ben die angegebenenWerte keine Rückschlüsseauf den tatsächlichen
Energieverbrauch. Dieausgewiesenen Bedarfsu€rtederSkalasind spe.
zifische Werte nach dem GEG pro euadratmeter Gebäudenut läche
(AJ, die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

Berecfrup im
AnLll EE6 Ant il EE6
der Eiuel- eller
anlags AnlagenT

Summes %

! Nutrmg bei Anlagen, ür die die 65oÄ-EE-Reget nicht gitts
Aft der emeueöaren Ensrgie Anteil EE 10

%

%

E ußitere Einfäge üd E läuterugen in derAdago sunmeE g!

t sie*p Fußnote 1 auf S€ite 1 des Eneroieausilyoiss
? nr b€i tl€ubel souie b€i UoOeniSering im fall § 80 Absats 2 GEG3 Mehrfactnerrrno r6olidt. EFH: Enhnitier$ausJufH: Meffamtiert ns5 Anteil der Eruelarlage an der WilrrEb€roitstdluE aller Adffi5 Arteil EE an der WärfirÖ€reitstdtmg der Enzelariag€/allr Aiiagen

Hott0enrcth Sothtee AG, Enersiobe€ter Prcfe$ion.l 1 2.3.,1

7 rx.r bei einem gerEinsafl€n NactMreis rit flEtreren Ar{aoen6 SurrrE einsclließich gegebenenfalls s,eiterer EinHqe in-ds Ar{aoee Antagen, die vor dem 1. Jail)at 2024 zum Zreck der l-nbefiebnahr; in
einem Gebäude eingebaut oder adgesteltt raorOen sind oOeriirei UUer_

_- gangslegdwE mterfaflen. gergß BerecrxxrE im Einzetfall10 Anteil EE an dtr Wäm€bereitstellung oder deil WärrEJKätte€nergiebedarf

-
A B c G H



E N E RG I EAUSWE lS rürwohnsebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz(GEG) vom 1 16.Oktober2023

des @bäudes Registriemummer: Nr-2025-005968868 3

0 >250

Elo
100 12525 50 75 150 175 200 2i25

I

IPflichtangabe lmmobilienanzeigenlGebäudes tn

Anteil
Warmwasser

lkwhl

Heizung und Warmuasser

Zeitraum
Energieträger

von bis

Primär-
energie.
faktor-

Anteil
Heizung

lkwhl

Energie-
verbrauch

lkwhl

Klima-
faktor

E v\€itere Einträge in Anlage

Die modellhafl ermittelten Vergleichsu,erte beziehen
sich auf Gebäude, in denen Wärme für Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt
wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme
beheiäen Gebäudes verglichen v\€rden, ist zu beachten,
dass hier normalen€ise ein um 15 bis 30 o/o geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

DI lelr l',r'il
0 25 50 75 100 125 150 175 2oO 225 >250

Vergleichswerte Endenergie 3

_.".$,_§":d.

Das Verfahren zur Ermitflung des Energieverbrauchs ist durch das GEG
Gebäudenut läche (AJ nach dem GEG, die im Altgemeinen größer ist
Gebäudes \^€icht insbesondere u,egen des Witterungseinflusses und sich

I vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro euadratmeter
als die wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch eines
ändemden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieveforauch ab.

Erläuterungen zum Verfahren

1 siehe Fußnote 'l ad Seite 1 des Energieausu,eises2 gegebenenfarrs auch Leerstandszuschräge, warrr^rasser- oder Kührpauscfiare in k\&h3 EFH: Einfanilienhaus, MFH: Mehrfadlierhaus
Hongenaolh Soiware AG, Energietcaaler profesional 12.3.1

Energieverbrauch

Trei bhausgasemissionen kg COr-Aquivalent /(m'.a)
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lfür llUohngebäude

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1

16. Oktober 2023

Empfehlungen des Ausstellers Registriemummer: Nl-2025-005968868

I

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind X mögtich ! nicht moglich

Empfohlene tlodemisierungsmaßnahmen

Nr

2

2

Bau- oder
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in

einzelnen Schritten

empfohlen

als
Einzel-
maß-

nahme

inzu-
sammen-
hang mit
grc)ßerer

irodemi-
sierung

Außendämmung um14 cm, WLS 035 XWände

Fenster Wärmeschutzverglasung X tr

Keller Dämmung der Kellerdecke von unten

um10 cm, WLS 035

X

(fteiwillige Angaben)

geschätzte
Amortisa-
tionszeit

geschätzte Kosten
pro eingesparte
Kilowattstunde

Endenergie

I

I

n v\€itere Einträge im Anhang

Hinweis: lvlodemisierungsempfehlungen fÜr das Gebäude dienen lediglich der lnformation.

Sie sind kuz gefasste Hin\ eise und kein ErsaE fÜr eine Energieberatung

Genauere Angaben zu den Empfehlungen

sind erhältlich bei/unter:

Mirco Vianello, Gebäudeenergieberater, Kfw Energieefflzienz - Experte

Vor den Grashöfien 51, 38162 Cremlingen

I

-
IIT

-
- 1-Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieaus\,ueis (Angaben freiwillig)

objekt ist sbrk ven /inkelt und get( z.T. ins Nebengebäude über. Eine genauAngabe der m'kann nur mit einer \ bhnfEchenberechrung efficlgen'

1 siehe Fufgnote 1 ad Seite 1 des Energieausreises

Hongenroth Software AG. Energ€beraler Professbnal 12'3 1

I

-
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ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16. Oktober 2023

Erläuterungen

für Wohngebäude

schaler Erfüllungsoption ausgewiesen vverden. Für Bestandsanlagen, auf
die §§ 71 ff. nicht anzuuEnden sind oder für die Übergangsregelungen
nach § 71 Absatz 8, 9 oder § 71i - § 71 m GEG oder sonstige Ausnahmen
gelten, können die zur Wärmebereitstellung eingesetzten erneuerbaren

Energieträger aufgeführt und kann jev\,eils der prozentuale Anteil an der

Wärmebereitstellung des Gebäudes ausgewiesen uerden.

Endeneruieverbrauch - Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der Ab-

rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-

ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.

Oabei u€rden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes

und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste

Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten Örtlichen

Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschland\€i-
ten Mittelv\,ert umgerechnet. So führt beispiels\/\reise ein hoher Verbrauch

in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung

des Gebäudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinu€ise auf die energeti-

sche Qualität des Gebäudes und seiner Heazungsanlage. Ein kleiner Wert

signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu

erwartenden Verbrauch ist iedoch nicht mÖglich; insbesondere kÖnnen

die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren' v\€il sie

von der Lage der Wohneinheiten im Gebäude, von der,ia,\€iligen Nutzung

und dem individuellen Verhalten der Be\rohner abhängen.

lm Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zuschlag rechne'
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. lm lnteresse

der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie'
benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch über eine Pauschale

berücksichtigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen

Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieu,€it die genannten Pauschalen

in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Verbrauchserfassung"
zu entnehmen.

Primärenemleveörauch - Seite 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem fÜr das Gebäude ermittelten

Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wird er mithilfe

von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkefte der ie\ /€ils einge
setzten Energieträger berucksichtigen.

Treibhausoasemissionen - Seite 2 und 3

Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieverbrauch ver-

bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes u€rden als äquivalen-

te Kohlendioxidemissionen ausgewesen.

michtanoaben für lmmobilienanzeloen - Seite 2 und 3

Nach dem GEG besteht die Pflicht, in lmmobilienanzeigen die in § 87

Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen

Angaben sind dem Energieaus\leis zu entnehmen, je nach Aus\r,eisart

der Seite 2 oder 3.

Veroleichswerte - Seite 2 und 3

Dae Vergleichs\,l€rte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Wer-
te und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergleiche der Werte die-

ses Gebäudes mit den Vergleichs\/\,erten anderer Gebäude sein. Es sind

Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen

Vergleichskategorien liegen.

5

Anoabe GeMudeteil - Seite I
Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen

als Wohnzv\recken genutZ u€rden, ist die Ausstellung des Energie

ausraeises gemäß § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebäudeteil zu

beschränken, der getrennt als Wohngebäude zu behandeln ist (siehe im

Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausu/eis durch die Angabe

,Gebäudeteil' deutlich gemacht.

Emeuerbare Enerqien - Seite 1

Hier wird darüber informiert, \Dfür und in v\relcher Art erneuerbare

Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur

Nutzung erneuerbarer Energien) dazu \^€itere Angaben.

Eneroiebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf

und den Endenergiebedarf dargestellt. Oiese Angaben \r,€rden rechne'

risch ermittelt. Die angegebenen Werte rarerden auf der Grundlage der

Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von

standardisierten Randbedingungen (2.8. standardisierte Klimadaten,

defi niertes NutzeNerhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere

Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität

des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage

beurteilen. lnsbesondere \ €gen der standardisierten Randbedingungen

erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächli-

chen Energieverbrauch.

Primärcnemieb€darf - Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er

berucksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenergiefaktoren

auch die sogenannte ,Vorkette' (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,

Umwandlung) der jeureils eingesetäen Energieträger (2.8. HeizÖ|, Gas,

Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen

geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sotvie eine die

Ressourcen und die Um\ elt schonende Energienutzung.

Eneroetische Qualität der GeMudehülle -Seate 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfas-

sungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust. Er b€schreibt die
durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeübertragenden Um-

fassungsflächen (Außen\/ände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes.

Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außer-

dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen

Wärmeschutz (Schutz vor ÜbefiiEung) eines Gebäudes.

Endenemiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jähr-

lich benötigte Energiemenge für Heizung, LÜftung und Warmwasserberei-

tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-
gen errechnet und ist ein lndikator für die Energieeffizienz eines Gebäudes

und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge

die dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen

und unter Berücksichtigung der Energieverluste zugeführt \^/erden muss,

damit die standardisierte lnnentemperatur, der Warmwasserbedarf und

die not\/\endige Lüftung sichergestellt \r,erden kÖnnen. Ein kleiner Wert

signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Anoaben zur Nufuno emeuerbarer Eneruien zur Erfüllunq
der 65%-EE-Reoel - Seite 2

§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum z\ /eck der

lnbetriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt ui€rden,

grundsätzlich zu mindestens 65 Prozent mit emeuerbarern Energien betrie'
ben v\€rden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdrücklich nur fÜr neu eingebaute

oder aufgestellte Heizungen und überdies nach Maßgabe eines Systems

von Übergangsregeln nach den §§ 71 ff. GEG. ln dem Feld "Angaben zur

Nutzung erneuerbarer Energien" kann fürAnlagen, die den §§ 71 ff. GEG

bereits unterfallen, die Erfüllung per Nach\/\,eis im Einzelfall oder per pau-

I I

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausneises

Hottgenrolh Sonware AG, Energieberator Prcfesional 12.3.1


